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A. Hilger u.a. (Hgg.): Sowjetische Militärtribunale

Obwohl das Leid der deutschen Kriegsgefangenen in
der Sowjetunion stets im kollektiven GedÃ¤chtnis der
Bundesrepublik prÃ¤sent war, ist weithin unbekannt,
daÃ die sowjetische FÃ¼hrung zwischen 1941 und 1955
mehr als 31000 Kriegsgefangene wegen tatsÃ¤chlich be-
gangener oder behaupteter Kriegsverbrechen und ande-
rer Delikte verurteilen lieÃ. Mitte der neunziger Jahre
wurde im Rahmen eines Forschungsprojekts des Instituts
fÃ¼r Archivauswertung (IfA) und des Hannah-Arendt-
Instituts mit der ErschlieÃung und elektronischen Erfas-
sung sowjetischer ArchivbestÃ¤nde zu diesem Themen-
komplex begonnen. Auf diesen Dokumenten aufbauend,
vereint der Band acht BeitrÃ¤ge ausgewiesener Spezia-
listen, die auÃer den Gerichtsverfahren selbst auch deren
rechtliche Grundlagen, die sowjetische Rechtspraxis so-
wie die Wahrnehmung der Prozesse in den beiden deut-
schen Nachkriegsstaaten behandeln.

Im Mittelpunkt steht auÃerdem die Frage, wel-
che Bedeutung die sowjetische FÃ¼hrung unter Sta-
lin den Prozessen beimaÃ, und welches auÃenpoliti-
sches und sicherheitspolitisches KalkÃ¼l den Urteilen
zugrunde lag. Die Herausgeber verweisen neben ta-
gespolitischen BezÃ¼gen der Repatriierungs- und Ent-
schÃ¤digungsdiskussion auch auf gesellschafts- und er-

fahrungsgeschichtliche Dimensionen (S. 8) der Welt-
kriegsgeschichte, denen der Sammelband Rechnung tra-
gen soll.

In seinem ForschungsÃ¼berblick charakterisiert
Manfred Zeidler die Dokumentation und historische Auf-
arbeitung der Prozesse in Deutschland. Nahmen sich un-
mittelbar nach Kriegsende in den westlichen Besatzungs-
zonen provisorische Einrichtungen bzw. VerbÃ¤nde der
Prozesse an, so nahm diese Aufgabe seit MÃ¤rz 1950 die
Zentrale Rechtsschutzstelle im Bundesjustizministerium
wahr. Unter dem Druck der bundesdeutschen Ãffent-
lichkeit wurden die Kriegsgefangenen zum Fall fÃ¼r
die Vereinten Nationen. ZusÃ¤tzliche Dynamik erhielt
die Diskussion durch massenhaft durchgefÃ¼hrte Be-
fragungen von Kriegsheimkehrern, die von sowjetischer
WillkÃ¼r und der Rechtlosigkeit in den Lagern berichte-
ten. Nach der RÃ¼ckkehr des letzten Kriegsgefangenen
richtete die Bundesregierung 1957 die Wissenschaftliche
Kommission fÃ¼r deutsche Kriegsgefangenengeschichte
ein, deren Ergebnisse lange Jahre die Basis fÃ¼r die bun-
desdeutsche Forschung bildeten. Sie hatten weitgehend
Bestand bis zur Ãffnung der Archive nach dem Zusam-
menbruch der Sowjetunion.
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Friedrich-Christian Schroeder umreiÃt die Grund-
zÃ¼ge des sowjetischen Gerichtssystems, das ganz den
BedÃ¼rfnissen eines totalitÃ¤ren Staates diente, und
behandelt strittige Fragen wie die Bindung der UdSSR
an die Haager Landkriegsordnung und das Kriegs-
vÃ¶lkerrecht. Neben juristischen BegriffsklÃ¤rungen
(Kriegsverbrechen) und einschlÃ¤gigen Bestimmungen
des sowjetischen Strafgesetzbuches beschreibt Schroeder
spezielle Verfahren wie die seit 1934 geÃ¼bte Praxis, un-
liebsame oder verdÃ¤chtige Personen durch die Verwal-
tungsentscheidung einer Besonderen Konferenz (OSSO,
osoboe soveshchanie), im Volksmund Fernurteil Mos-
kau genannt) bis zu fÃ¼nf Jahre lang in Lager einzu-
weisen. Die gegenÃ¼ber auslÃ¤ndischen Kriegsgefange-
nen geÃ¼bte Praxis unterschied sich diesbezÃ¼glich in
nichts von derWillkÃ¼r, der auch Millionen von Sowjet-
bÃ¼rgern wÃ¤hrend des Stalinismus ausgesetzt waren.

Das System des sowjetischen GULag beschreibt An-
dreas Hilger und macht auch auf eindringliche Weise die
harten Bedingungen deutlich, unter denen Kriegsgefan-
gene in unterschiedlichen Lagertypen und bei wechseln-
der ZustÃ¤ndigkeit teils als gefÃ¤hrliche Staatsverbre-
cher gehalten wurden. Ausblicke auf die Lebens- und
Arbeitsbedingungen ergÃ¤nzen Schilderungen der Ver-
waltungsgeschichte der Lager sowie statistisches Ma-
terial zur Versorgung. Lageralltag und Strafjustiz ste-
hen im Mittelpunkt des Beitrags von Cordula Wohl-
muther. Sie kann auf umfangreiche Personendaten des
Hannah-Arendt Instituts zurÃ¼ckgreifen, die Aussa-
gen zu HÃ¤ufigkeit und Ahndung von Delikten wie
DiebstÃ¤hlen oder Gewaltverbrechen ermÃ¶glichen.

Wohlmuther zeigt anhand eindrucksvoller Einzelbei-
spiele den Alltag in einemMikrokosmos, in dem fÃ¼r die
Kriegsgefangenen hÃ¤ufig auÃer Hunger und mangeln-
der Versorgung auch der Kampf gegen gewalttÃ¤tige so-
wjetische MithÃ¤ftlinge zu bestehen war. Daneben wird
deutlich, daÃ die sowjetische BehÃ¶rden Vergehen und
Straftaten deutscher Kriegsgefangener nicht nur will-
kÃ¼rlich, sondern hÃ¤ufig auch als militÃ¤rische oder
Staatsverbrechen auslegten. Die BehÃ¶rden versuchten,
die Arbeitsleistung der HÃ¤ftlinge durch rigorose Stra-
fen zu steigern. Auf Krankheit, SelbstverstÃ¼mmelung,
Sabotage oder Flucht wurde das sowjetische Strafrecht
in voller HÃ¤rte angewendet. Die Befunde von Cordu-
la Wohlmuther stÃ¼tzen die Erkenntnis der Stalinismus-
Forschung, daÃ sprunghafte Entscheidungen vor Ort und
die HeterogenitÃ¤t des sowjetischen Herrschaftsappara-
tes mit der WillkÃ¼r von FÃ¼hrungsentscheidungen in
Wechselwirkung traten.

Mit einem Aufsatz Ã¼ber Entstehung und Wirkung
eines Dekrets des Obersten Sowjets vom April 1943 (der
sog. Ukaz 43) werfen Andreas Hilger, Nikita Petrov und
GÃ¼nther Wagenlehner ein weiteres Schlaglicht auf die
sowjetische Rechtsprechung wÃ¤hrend des Krieges. Der
bis heute im Westen wenig bekannte Ukaz 43 enthielt ei-
ne allgemeine Strafregelung fÃ¼r Verbrechen der Feinde
der Sowjetunion im GroÃen VaterlÃ¤ndischen Krieg und
rechtfertigte die VerhÃ¤ngung von Urteilen, die von der
Schwere der Straftat entkoppelt waren. Etwa zwei Drittel
der Urteile gegen deutsche Kriegsgefangene kamen unter
Berufung auf das Dekret zustande.

Unter dem Thema Faustpfand im Kalten Krieg ana-
lysiert Andreas Hilger die Wechselwirkung zwischen
sowjetischer AuÃenpolitik und der Repatriierung deut-
scher Kriegsgefangener. Hilger zeigt zum einen, daÃ
neben den Willen der sowjetischen FÃ¼hrung, Kriegs-
und Gewaltverbrechen zu ahnden, bei der Frage der
RÃ¼ckfÃ¼hrung militÃ¤rischen Fachpersonals zuneh-
mend Ãngste vor einer UnterstÃ¼tzung der westdeut-
schen Wiederbewaffnung traten. Der sowjetische Um-
gang mit der Repatriierungsfrage wies zum anderen
zahlreiche irrationale Elemente auf. Die Problematik er-
mÃ¶glichte es der FÃ¼hrung der UdSSR, nach altbe-
kanntem Muster gegen Spione und Ã¤uÃere Feinde, in
Wahrheit aber gegen Gegner im Innern der Sowjetuni-
on, vorzugehen. Ute Schmidt untersucht die Gruppe von
746 Kriegsgefangenen, die 1955 der Bundesrepublik und
der DDR zur weiteren Strafverfolgung Ã¼bergeben wur-
den, ohne zuvor wie die Ã¼brigen Repatriierten amnes-
tiert worden zu sein. Schmidt kann fÃ¼r einen GroÃteil
der Heimkehrer die sowjetischen Anklagepunkte (vor al-
lem Beteiligung an Kriegsverbrechen und Verbrechen ge-
gen die Menschlichkeit) nachweisen. Die bundesrepubli-
kanischen BehÃ¶rden entlieÃen die Nichtamnestierten
fast ausnahmslos nach Hause, erst in den sechziger Jah-
ren wurden einige FÃ¤lle neu aufgerollt. Auch die DDR-
BehÃ¶rden sahen sich aufgrund fehlender ProzeÃunter-
lagen auÃerstande, die Nichtamnestierten vor Gericht
zu bringen und schoben sie grÃ¶Ãtenteils nach West-
deutschland ab.

Den AbschluÃ des Bandes bildet ein Essay von Leo-
nid Kopalin Ã¼ber die juristischen Voraussetzungen
und den Verlauf der Rehabilitierung deutscher Kriegs-
gefangener in der Sowjetunion und der Russischen
FÃ¶deration.

Sowjetische MilitÃ¤rtribunale leistet historische
Grundlagenarbeit. Die BeitrÃ¤ge beeindrucken durch
ihre Quellendichte. Die Herausgeber werden durch Per-
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spektivenreichtum und unterschiedliche Zugangsweisen
dem komplexen Thema gerecht und binden strukturel-
le Voraussetzungen des sowjetischen Systems und sei-
ner politischen Justiz ebenso in die Betrachtung ein wie
die FÃ¼hrung und Gesellschaft der Bundesrepublik und
der DDR. Den Herausgebern gelingt es auf schlÃ¼ssige
Weise zu zeigen, wie die Behandlung der Kriegsge-
fangenen eingebunden war in das spÃ¤tstalinistische
Herrschaftssystem. ZwangslÃ¤ufig bleiben einige As-
pekte ausgeklammert: So geht in der detaillierten, stets
um wissenschaftliche Sachlichkeit bemÃ¼hten Spezi-
alstudie mitunter der Blick auf den brutalen Vernich-
tungskrieg verloren, den die Wehrmacht in der UdSSR
fÃ¼hrte. Das unmenschliche Schicksal Hundertausen-
der sowjetischer Kriegsgefangener wÃ¤hrend des ersten
Kriegswinters und die verheerenden ZerstÃ¶rungen der
Kriegszeit relativieren nicht die HÃ¤rte des Lebens in

sowjetischen Lagern, sollten aber als Ausgangspunkt bei
der ErklÃ¤rung sowjetischer Reaktionen der Kriegszeit
stÃ¤rker mit berÃ¼cksichtigt werden.

Die von den Herausgebern eingeforderte Darstellung
des Krieges des kleinen Mannes, der nach 1945 in den
Lagern seine Fortsetzung fand, steht im vorliegenden
Sammelband eher am Rande. Diesen wichtigen Aspekt
wird hoffentlich der Band 2 desWerkes (Die Verurteilung
deutscher Zivilisten 1945-1955/57, erscheint 2002) wei-
ter verdichten. Eine ausfÃ¼hrliche Bibliographie, ein Re-
gister sowie professionelles Lektorat lassen bezÃ¼glich
der Benutzbarkeit keine WÃ¼nsche offen, allerdings hat
sich dem Rezensenten die Logik der Anordnung der Bei-
trÃ¤ge im Band nicht immer erschlossen. Insgesamt ist
den Herausgebern zu einem schlÃ¼ssigen, wesentlichen
Beitrag zur Dokumentation deutscher Zeitgeschichte zu
gratulieren.

If there is additional discussion of this review, you may access it through the network, at:

http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/
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